




3. Pr�fung einer (sch�dlichen) Gesellschafter-Fremdfinanzierung im
Nicht-Konzernfall

Wenn kein Konzernfall vorliegt, findet die Zinsschranke auch bei einem negati-
ven Zinssaldo ab 1 Mio. A grunds�tzlich keine Anwendung, d. h. die Fremd-
finanzierungszinsen w�ren in vollem Umfang als Betriebsausgaben abzugsf�hig.
Fremdfinanzierte KapG (Beispiel: A = Alleingesellschafter, Beteiligung im PV,
keine weiteren KapG-Beteiligungen) m�ssen zur Vermeidung der Zinsschranke
aber trotzdem noch eine weitere H�rde nehmen. Denn f�r den Fall, dass die an
einen zu mehr als 25 v.H. (mittelbar oder unmittelbar) beteiligten Gesellschafter
erfolgten Zinszahlungen mehr als 10 v.H. des Zinssaldos (Zinsaufwendungen
abz�glich Zinsertr�ge) der KapG betragen, findet die Zinsschranke doch wieder
Anwendung. Dasselbe gilt in den F�llen, in denen die Verg�tungen f�r Fremd-
kapital an eine nahe stehende Person des Gesellschafters (§ 1 Abs. 2 AStG) oder
einen Dritten geleistet werden, der auf den Gesellschafter zur�ckgreifen kann.
Daher d�rfte insbesondere die Einbindung der R�ckgriffsf�lle in der Praxis
gr�ßere Probleme bereiten, da nach der Gesetzesbegr�ndung eine weite Aus-
legung gelten soll, wie folgender Fall zeigt:

Die B-Bank soll keinen rechtlichen Anspruch auf die Einlage des Gesellschafters
A haben. Dennoch liegt ein f�r die Konzernklausel sch�dlicher R�ckgriffsfall auf
den Gesellschafter Avor, da bereits sein faktisches Einstehen f�r das Darlehen an
die A-GmbH ausreichend ist. Ein konkreter rechtlich durchsetzbarer Anspruch
(B�rgschaft, Grundschuld, harte oder weiche Patronatserkl�rung etc.) wird nicht
mehr zwingend vorausgesetzt. Ein sch�dlicher R�ckgriffsfall k�nnte nach dem
Gesetzesentwurf sogar unabh�ngig von einer Einlage des Gesellschafters bei der
Bank gegeben sein, obwohl in der Gesetzesbegr�ndung die sog. back-to-back-
Finanzierung als „Grundfall“ ausgesprochen ist. Im Ergebnis d�rfte damit wieder
der weite R�ckgriffsbegriff i. S. der Tz. 21 des BMF-Schreibens v. 15.12.1994,
BStBl I 1995, 25, 176, und nicht der sehr einschr�nkende R�ckgriffsbegriff nach
den BMF-Schreiben v. 15.7.2004, BStBl I 2004, 593 (Tz. 19 ff.) und v. 22.7.2005,
BStBl I 2005, 829, gelten.

Die Beweislast f�r das Nichtvorliegen einer sch�dlichen Finanzierung tr�gt die
KapG. Wie dieser Nachweis in der Praxis aussehen muss, ist jedoch nicht be-
stimmt. Die im bisherigen Recht bei § 8a KStG a. F. bestehendeM�glichkeit eines
Drittvergleichs ist jedenfalls nicht mehr vorgesehen.

V. Konzernf�lle

1. „Escape-Klausel“ (Eigenkapitalvergleich)

Geh�rt das finanzierte Unternehmen – unter Ber�cksichtigung des vorstehenden
„weiten Konzernbegriffs“ – zu einem „steuerlichen“ Konzern, kann es sich nur
noch �ber die sog. Escape-Klausel von der Zinsschranke befreien. Dies bedeutet,
dass seine Eigenkapitalquote (Verh�ltnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme)
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Leseprobe Seite 16



mindestens so hoch sein muss, wie die im Konzern bzw. maximal 1 v.H.-Punkt
darunter liegen darf. F�r den Eigenkapitalvergleich ist immer die Eigen-
kapitalquote des Vorjahres maßgebend, so dass bei erstmaliger Anwendung der
Zinsschranke in 2008 ggf. erstmalig ein Konzernabschluss f�r steuerliche Zwecke
in 2007 aufgestellt bzw. ein bereits erstellter f�r dieses Jahr angepasst werden
muss, um alle steuerlich einzubeziehenden Unternehmen zu ber�cksichtigen.

2. (Vorrangige) Pr�fung einer sch�dlichen Gesellschafter-
Fremdfinanzierung

Da der „Ausstieg“ aus der Zinsschranke �ber die Escape-Klausel nach § 8a
Abs. 3 KStG n. F. voraussetzt, dass keine sch�dliche Gesellschafter-Fremdfinan-
zierung vorliegt, ist bei fremdfinanzierten KapGen zun�chst zu pr�fen, ob im
Konzern bei einer konzernangeh�rigen Gesellschaft eine relevante, ggf. steuer-
sch�dliche Gesellschafter-Fremdfinanzierung vorliegt.

Nach der Gesetzesbegr�ndung zu § 8a Abs. 3 KStG n. F. soll Folgendes gelten:

„Bei konzerngebundenen K�rperschaften ist eine Gesellschafter-Fremdfinan-
zierung dann sch�dlich und f�hrt zur vollst�ndigen Nichtanwendbarkeit des
§ 4hAbs. 2 Satz 1 Buchstabe c EStG f�r alle Gesellschaften imKonzern, wenn sie
von außerhalb des Konzerns erfolgt und die Verbindlichkeiten, mit denen die
Zinsaufwendungen in Zusammenhang stehen, in der voll konsolidierten Kon-
zernbilanz (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c) ausgewiesen sind. Dabei muss es sich
nicht notwendigerweise um eine Gesellschafter-Fremdfinanzierung der K�rper-
schaft handeln, auf die § 4h Abs. 1 EStG Anwendung findet. Es reicht vielmehr
aus, dass ein Rechtstr�ger desselben Konzerns durch den wesentlich beteiligten
Gesellschafter eines Rechtstr�gers desselben Konzerns, eine diesem nahe ste-
hende Person oder durch einen r�ckgriffsberechtigten Dritten in sch�dlichem
Umfang fremd finanziert wird.

Bei Gesellschafter-Fremdfinanzierungen innerhalb eines Konzerns greift die
Regelung des § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c, so dass es f�r diese F�lle keiner
gesonderten Regelung in § 8a in der Fassung dieses Gesetzes bedarf.

Einbezogen werden nur Zinsaufwendungen, die Teil einer inl�ndischen Ge-
winnermittlung sind.

Zur Vermeidung von H�rten ist eineGesellschafter-Fremdfinanzierung zul�ssig,
wenn die Zinsaufwendungen hieraus nicht mehr als zehn Prozent der die Zins-
ertr�ge �bersteigenden Zinsaufwendungen einesWirtschaftsjahres ausmachen.“

§ 8a Abs. 3 KStG n. F. enth�lt f�r KapG auch f�r den Konzern-Escape in F�llen
einer Gesellschafter-Fremdfinanzierung eine Versch�rfung, wobei nach § 8a
Abs. 3 Satz 1 KStG n. F. die gleiche 10 v.H.-Grenze anzuwenden ist wie in § 8a
Abs. 2 KStG n. F. (fi Rz. 23 f.). Nach § 8a Abs. 3 Satz 2 KStG n. F. soll diese Ein-
schr�nkung nur f�r Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegen�ber An-
teilseignern oder Nahestehenden oder r�ckgriffsberechtigten Dritten gelten, die
in der voll konsolidierten Konzernbilanz nach § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c EStG
ausgewiesen sind. Nach letzterer Einschr�nkung greift die Versch�rfung f�r die
Gesellschafter-Fremdfinanzierung im Ergebnis mithin nur f�r Darlehen, die von
Konzernfremden gegeben werden, da nur diese in der voll konsolidierten Kon-
zernbilanz auszuweisen sind (konzerninterne Darlehen unterliegen der Schul-
denkonsolidierung). Darlehen von R�ckgriffsberechtigten sind zwar nicht zu
konsolidieren, sind aber nur sch�dlich, wenn der R�ckgriff gegen einen nicht
zum Konzern geh�renden Gesellschafter oder eine diesem nahe stehende Per-
son besteht. Allerdings soll nicht nur eine Gesellschafter-Fremdfinanzierung der
betrachteten K�rperschaft, sondern auch eine solche eines anderen, demselben
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Konzern zugeh�renden Rechtstr�gers auch f�r die betrachtete K�rperschaft
sch�dlich sein.

Problematik der Gesellschafter-Fremdfinanzierung in Konzernf�llen (§ 8a
Abs. 3 KStG n. F.)

Neben der Finanzierung einer Konzerngesellschaft durch den wesentlich betei-
ligten Gesellschafter der Konzernmutter (oder durch eine dem wesentlich betei-
ligten Anteilseigner/AE nahe stehende Person i. S. des § 1 Abs. 2 AStG oder bei
R�ckgriff eines Dritten auf diese) ist es nach § 8a Abs. 3 KStG n. F. grunds�tzlich
auch sch�dlich, wenn „irgendeine“ Konzerngesellschaft z. B. durch einen Min-
derheitsgesellschafter (aber Beteiligung4 25 v.H.) finanziert wird.

Im Beispiel ist das Darlehen des Minderheitsgesellschafters B im Konzern-
abschluss der A-Holding unver�ndert auszuweisen. �bersteigen die an den B
gezahlten Zinsaufwendungen 10 v.H. des Zinssaldos der Z-GmbH, ist f�r alle
Konzerngesellschaften die Escape-Klausel nicht anwendbar. Nach dem Ge-
setzeswortlaut gilt dies auch, wenn ausl�ndische Konzerngesellschaften durch
ausl�ndische Minderheitsgesellschafter finanziert werden. Im o. a. Beispielsfall
m�sste davon ausgegangen werden, dass die Z-GmbH „steuerlich“ (gesell-
schafter-)fremdfinanziert w�re, obwohl sie nur einen negativen Zinssaldo von
500 A hat. Damit w�rde f�r die A-Holding, die X-GmbH und die Y-GmbH die Es-
cape-Klausel entfallen! Der Zinsabzug w�re danach auf 30 v.H. des EBITDA be-
grenzt.

3. Eigenkapitalvergleich/Eigenkapitalquote (Verh�ltnis Eigenkapital:
Bilanzsumme)

Besteht keine sch�dliche Gesellschafter-Fremdfinanzierung im Konzern und
kann der Eigenkapitalvergleich durchgef�hrt werden, bemisst sich die Eigen-
kapitalquote f�r den Konzernabschluss grunds�tzlich nach einem testierten
IFRS-Abschluss. Liegt keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines IFRS-
Abschlusses vor, ist ein Konzernabschluss nach dem HGB maßgebend. Dies be-
deutet aber wohl auch, dass die Unternehmen, die freiwillig einen IFRS-
Konzernabschluss erstellen, zus�tzlich nur f�r steuerliche Zwecke einen HGB-
Konzernabschluss aufzustellen haben.

Die Eigenkapitalquote der Konzerngesellschaft ist nach den Rechnungslegungs-
vorschriften des Konzernabschlusses zu ermitteln. Wird der Konzernabschluss
nach IFRS erstellt, besteht die Pflicht zur Erstellung eines IFRS-Einzelabschlusses
oder alternativ zur Aufstellung einer IFRS-�berleitungsrechnung.
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Entgegen dem Konzernabschluss besteht f�r den Einzelabschluss keine Pflicht
zur Testierung durch einen Wirtschaftspr�fer. Vielmehr ist eine pr�ferische
Durchsicht ausreichend, die wiederum zwingend ist. Jedoch kann die FinVerw
auch hier eine Pr�fung durch einen Wirtschaftspr�fer verlangen. In der Literatur
kritisch angemerkt wird, dass f�r die F�lle des Beherrschungsverh�ltnisses bzw.
des Gleichordnungskonzerns aber eine Testatserteilung mangels Vorliegens
eines HGB-Konzerns nicht m�glich ist. Dies habe der Gesetzgeber offenbar nicht
bedacht. F�r unrichtige Abschl�sse (mit Testat) sind Strafzuschl�ge vorgesehen.
Diese orientieren sich an den nicht abzugsf�higen Zinsaufwendungen, wobei der
Zuschlag mindestens 5 v.H. und h�chstens 10 v.H. der nicht abzugsf�higen Be-
triebsausgaben, mindestens jedoch 5 000 A betragen soll.

Auch nach Erstellung des Konzernabschlusses f�r steuerliche Zwecke kann nicht
unmittelbar das Eigenkapital der fremdfinanzierten Konzern-Gesellschaft (Ein-
zelabschluss) mit dem des Konzerns verglichen werden. Das Eigenkapital der
Konzerngesellschaft ist nach dem Gesetzentwurf noch Modifikationen „aus-
gesetzt“,weshalb es wie folgt zu ermitteln ist:

Eigenkapital im Einzelabschluss als Ausgangsgr�ße

+ 50 v.H. Sonderposten mit R�cklageanteil

– stimmrechtsloses Eigenkapital (z. B. Mezzaninekapital, Genussrechte), nicht
aber Vorzugsaktien

– K�rzung um Buchwert an anderen Konzerngesellschaften

+ im Konzernabschluss enthaltener Firmenwert, soweit er auf den Betrieb
entf�llt

– Einlagen der letzten sechs Monate in die Gesellschaft, soweit diese sechs
Monate danach wieder entnommen bzw. ausgesch�ttet werden

= bereinigtes Eigenkapital

Wahlrechte sind im Konzern- und im Jahresabschluss oder Einzelabschluss ein-
heitlich auszu�ben; bei gesellschaftsrechtlichen K�ndigungsrechten bei PersG
ist insoweit mindestens das Eigenkapital anzusetzen, das sich nach den Vor-
schriften des HGB ergeben w�rde.

Ferner ist die Bilanzsumme des Einzelabschlusses um Kapitalforderungen i. S.
des § 4h Abs. 3 EStG n. F. zu k�rzen, die gegen�ber anderen Konzerngesell-
schaften bestehen und die deshalb nicht im konsolidierten Konzernabschluss
enthalten sind, und (wenn) denen Verbindlichkeiten in mindestens gleicher
H�he gegen�berstehen. Damit soll nach der Gesetzesbegr�ndung gew�hrleistet
werden, dass Fremdkapital des Betriebs, das einem anderen Konzern-
unternehmen als Darlehen zur Verf�gung gestellt wird, nicht die EK-Quote des
Betriebs belastet.

4. Problematische Beteiligungsbuchwertk�rzung

In der Literatur wird fast einhellig kritisiert und in Frage gestellt, weshalb bei Er-
mittlung der Eigenkapitalquote im Einzelabschluss die Beteiligungsbuchwerte
an anderen Konzerngesellschaften in vollem Umfang zu k�rzen sind, sofern
keine Organschaft begr�ndet wurde. Vor allem bei Holdinggesellschaften wirkt
sich dies in hohemMaße nachteilig aus, wie das folgende Beispiel zeigt (in TA):

Aktiva A-Holding Passiva

GmbH-Beteiligung 1 200 Eigenkapital 300
GmbH-Beteiligung 2 300 Fremdkapital 700
GmbH-Beteiligung 3 500

1 000 1 000
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Trotz einer Eigenkapitalquote von 30 v.H. muss f�r steuerliche Zwecke das Ei-
genkapital um die ausgewiesenen Beteiligungsbuchwerte vermindert werden
(um den sog. Kaskadeneffekt zu vermeiden), so dass sich ein negatives Eigen-
kapital ergibt. Die Escape-Klausel wird in Holding-F�llen daher in vielen F�llen
nicht angewendet werden k�nnen. Als Kompensation f�r die Beteiligungsbuch-
wertk�rzung wird teilweise gefordert, das Eigenkapital um die mit den Betei-
ligungen zusammenh�ngenden Schulden/Verbindlichkeiten zu erh�hen. Dies
w�rde in der Praxis i. d. R. an einer zutreffenden Schuldenzuordnung scheitern
(jedenfalls bei operativ t�tigen Unternehmen). Vgl. hierzu auch – gegenl�ufig
und f�r die Unternehmen insoweit g�nstig – die Regelung zu konzerninternen
Kapitalforderungen,fi Rz. 36).

Beteiligungsbuchwertk�rzung – Einzelunternehmen, Personengesellschaften

Sachverhalt:

– KG ist Mutterunternehmen der GmbH 1, GmbH 2
– KG wird durch Banken finanziert (keine R�ckgriffsituation)
– Der Buchwert der Beteiligungen betr�gt 30 bzw. 10
– Die Bilanzsumme der KG betr�gt 100, das EK betr�gt 45
– Die EK-Quote des Konzerns betr�gt 30 v.H.

L�sung

Die EK-Quote des Konzerns (30 v.H.) �bersteigt die EK-Quote der KG (5,0 v.H.):

EK im Einzelabschluss 45

– Beteiligungen an GmbH 1, GmbH 2 – 40

Maßgebliches EK f�r Escape-Klausel 5

EK-Quote (5/100) 5,0 v.H. fi oder (5/60) = 8,33 v.H.?

fi Zinsschranke ist anwendbar.
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5. Behandlung von Sonderbetriebsverm�gen bei der Ermittlung der
Eigenkapitalquote

Vgl. nachfolgendes Beispiel:

Behandlung von Sonderbetriebsverm�gen

T1 T2

AV 100 EK 30 AV 200 EK 120
FK 70 FK 80

100 100 200 200

M Einzelabschluss

T1 30 EK 220
T2 120 FK 0
Darl. 70

220 220

EK f�r Escape

L�sung T1
EK 30

+ SBK 70

rel. EK 100
Bilanzsumme 100
EK-Quote 100 v.H.

L�sung M
EK 220

./. SBK – 70

./. Beteil. T2 – 120

./. Beteil. T1 – 30

rel. EK 0
Bilanzsumme 220

./. SBV – 70

./. Beteil. T1 – 30

./. Beteil. T2 – 120
rel. Bilanzsumme 0
EK-Quote M = 0 v.H.
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VI. Zusammenfassende Beispiels-/Diskussionsf�lle

Nachfolgend werden noch einige Beispielsf�lle dargestellt, die exemplarisch
verdeutlichen, dass die Zinsschrankenregelung �ußerst kompliziert und ohne ein
erl�uterndes BMF-Schreiben in der Praxis nicht vollziehbar ist.

R�ckgriff auf wesentlich beteiligte Gesellschafter

Sachverhalt:

– A-Holding-AG, T1-GmbH und T2-GmbH bilden einen Konzern.
– Die konzernexterne Bank gew�hrt Darlehen an eine Konzerngesellschaft

(T2-GmbH).
– Die Bank hat R�ckgriff auf den konzernexternen wesentlich beteiligten Ge-

sellschafter X.

L�sung:

– Der R�ckgriff der Bank auf den wesentlich beteiligten konzernexternen Ge-
sellschafter X reicht nach § 8a Abs. 3 KStG aus.

– Deswegen ist der „10 v.H.-Test“ erforderlich (Problem „Bagatellgrenze“,
fi Rz. 30 – 32).
Die Gesetzesbegr�ndung spricht f�r eine weite Auslegung des R�ckgriffs,
abweichend von der Verwaltungsauffassung zu § 8a KStG a. F. (fi Rz. 24, 29).

Zinsschranke bei nachgeordneter Personengesellschaft
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Sachverhalt:

– A-Holding AG, T1-GmbH und T2-GmbH & Co. KG bilden einen Konzern

– T2 GmbH & Co. KG erh�lt ein Darlehen von der A-Holding AG und von X

L�sung

– Das Darlehen 1 ist unter § 8a KStG-Gesichtspunkten unsch�dlich, da die
Zinszahlungen an die T2-GmbH&Co KG kein steuerlicher Zinsaufwand sind.

– Das Darlehen 2 k�nnte nach § 8a Abs. 3 KStG sch�dlich sein, da ein wesent-
lich beteiligter konzern-externer Gesellschafter (hier: X) ein Darlehen ge-
w�hrt.

Deshalb ist der „10 v.H.-Test“ erforderlich.

Zinsschranke – Zusammenfassendes Beispiel

Sachverhalt:

– Die EK-Quote des Konzerns betr�gt 20 v.H.

– Die EK-Quote der D-AG betr�gt 15 v.H. und die der D-GmbH 25 v.H.

– Die Freigrenze ist jeweils �berschritten, auch4 30 v.H. EBITDA.

– Sch�dliche Gesellschafter-Fremdfinanzierung der D2-AG.

– Keine sch�dliche Gesellschafter-Fremdfinanzierung der D-GmbH und D-AG.

L�sung:

– Die D2-AG ist kein Konzernunternehmen; es liegt jedoch eine sch�dliche
Gesellschafter-Fremdfinanzierung i. S. von § 8a Abs. 2 KStG n. F. vor

� Zinsschranke greift ein.

– Die D-GmbH ist ein Konzernunternehmen; es liegt keine sch�dliche Gesell-
schafter-Fremdfinanzierung vor; die Escape-Klausel ist anwendbar, da die
EK-Quote g�nstiger ist als die Konzern-Eigenkapitalquote.

� Zinsschranke greift nicht ein (die § 8a-Finanzierung der Nicht-Konzern-
gesellschaft D2-AG ist unsch�dlich!)

– Die D-AG ist Konzernunternehmen; es liegt zwar keine sch�dliche Gesell-
schafter-Fremdfinanzierung vor, die Escape-Klausel ist aber nicht anwendbar,
weil die EK-Quote der D-AG (15 v.H.) um mehr als 1 v.H.-Punkt unter der
Konzern-Eigenkapitalquote (20 v.H.) liegt.

� Zinsschranke greift ein.

45

46

47

48

WochingerSeite 16/Zinsschranke.

Zinsschranke 44 – 48
Problemfelder der verdeckten Gewinnausschüttung4
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Reaktion auf die Einführung einer Zinsschranke,
KoR 9/2007, 470–477

Neumann Die neue „Zinsschranke“, StBW 19/2007, 11

R�dder/Stangel Zur geplanten Zinsschranke, DB 2007, 479

Schaden/K�shammer Der Zinsvortrag im Rahmen der Regelungen zur
Zinsschranke, BB 43/2007, 2317–2323

Schaden/K�shammer Die Neuregelung des § 8a KStG im Rahmen der
Zinsschranke, BB 42/2007, 2259–2266

Schiffers Gestaltungshinweise zur Unternehmensbesteue-
rung zum Jahreswechsel 2007/2008, DStZ 23/2007,
773 ff.

31. Erg.-Lfg./Dezember 2007 Wochinger Zinsschranke/Seite 17

Zinsschranke
Problemfelder der verdeckten Gewinnausschüttung 4

Leseprobe Seite 24



S t o l l f u ß  M e d i e n



●

●

●

●

●

●

●

●

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

S t o l l f u ß  M e d i e n




